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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §24 Abs1;

EStG 1972 §24 Abs2;

EStG 1972 §4 Abs1;

Rechtssatz

Den Preis eines zu bebauenden Grundstückes bestimmt - neben Form und Lage - in erster Linie der Umstand, daß es

verbaut werden kann, und nicht der Zweck, dem das Grundstück im Falle der Verbauung dienen soll.
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